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GESETZGEBUNGSAKTE UND ANDERE RECHTSINSTRUMENTE 

Betr.: BESCHLUSS DES RATES über den Standpunkt, der im Namen der 
Europäischen Union in dem durch das Assoziierungsabkommen zwischen 
der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft und 
ihren Mitgliedstaaten einerseits und Georgien andererseits eingesetzten 
Assoziationsausschuss in der Zusammensetzung „Handel“ in Bezug auf 
die Ersetzung von Anhang XIII (Annäherung des Zollrechts) des 
Abkommens zu vertreten ist 
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BESCHLUSS (EU) 2020/… DES RATES 

vom … 

über den Standpunkt, der im Namen der Europäischen Union  

in dem durch das Assoziierungsabkommen  

zwischen der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft  

und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Georgien andererseits  

eingesetzten Assoziationsausschuss in der Zusammensetzung „Handel“  

in Bezug auf die Aktualisierung von Anhang XIII  

(Annäherung des Zollrechts) des Abkommens zu vertreten ist 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 207 Absatz 4 Unterabsatz 1 in Verbindung mit Artikel 218 Absatz 9, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Das Assoziierungsabkommen zwischen der Europäischen Union und der Europäischen 

Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Georgien andererseits1 (im 

Folgenden „Abkommen“) wurde von der Union mit dem Beschluss (EU) 2016/838 des 

Rates2 geschlossen und ist am 1. Juli 2016 in Kraft getreten. 

(2) Nach Artikel 406 Absatz 3 des Abkommens ist der Assoziationsrat befugt, die Anhänge 

des Abkommens zu aktualisieren oder zu ändern. 

(3) Nach Artikel 408 Absatz 2 des Abkommens kann der Assoziationsrat jede seiner 

Befugnisse dem Assoziationsausschuss übertragen, einschließlich der Befugnis, bindende 

Beschlüsse zu fassen. 

(4) Mit Artikel 1 des Beschlusses Nr. 3/2014 des Assoziationsrates3 übertrug der 

Assoziationsrat dem Assoziationsausschuss in der Zusammensetzung „Handel“ die 

Befugnis, die Anhänge des Abkommens zu aktualisieren oder zu ändern, die sich unter 

anderem auf Kapitel 5 (Zoll und Handelserleichterungen) von Titel IV (Handel und 

Handelsfragen) des Abkommens beziehen, soweit Kapitel 5 keine besonderen 

Bestimmungen über die Aktualisierung oder Änderung dieser Anhänge enthält. 

                                                 

1 ABl. L 261 vom 30.8.2014, S. 4. 
2 Beschluss des Rates (EU) 2016/838 vom 23. Mai 2016 über den Abschluss des 

Assoziierungsabkommens zwischen der Europäischen Union und der Europäischen 
Atomgemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und Georgien andererseits im 
Namen der Europäischen Union (ABl. L 141 vom 28.5.2016, S. 26). 

3 Beschluss Nr. 3/2014 des Assoziationsrates EU-Georgien vom 17. November 2014 über die 
Übertragung bestimmter Befugnisse des Assoziationsrates auf den Assoziationsausschuss in 
der Zusammensetzung „Handel“ [2015/2263] (ABl. L 321 vom 5.12.2015, S. 72). 
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(5) Der Assoziationsausschuss in der Zusammensetzung „Handel“ soll auf seiner 

siebten Sitzung einen Beschluss zur Aktualisierung von Anhang XIII (Annäherung des 

Zollrechts) des Abkommens verabschieden. 

(6) Es ist zweckmäßig, den im Namen der Union im Assoziationsausschuss in der 

Zusammensetzung „Handel“ zu vertretenden Standpunkt festzulegen, da der Beschluss für 

die Union verbindlich sein wird — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 
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Artikel 1 

Der Standpunkt, der im Namen der Union in der siebten Sitzung des Assoziationsausschusses 

EU-Georgien in der Zusammensetzung „Handel“, gemäß Artikel 408 Absatz 4 des Assoziierungs-

abkommens zwischen der Europäischen Union und der Europäischen Atomgemeinschaft und ihren 

Mitgliedstaaten einerseits und Georgien andererseits, zur Aktualisierung von Anhang XIII 

(Annäherung des Zollrechts) des Abkommens zu vertreten ist, beruht auf dem Entwurf eines 

Beschlusses des Assoziationsausschusses in der Zusammensetzung „Handel“1. 

Artikel 2 

Der Beschluss des Assoziationsausschusses in der Zusammensetzung „Handel“ gemäß Artikel 1 

wird nach seiner Annahme im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss ist an die Kommission gerichtet. 

Geschehen zu Brüssel am … 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 

 

                                                 

1 Siehe Dokument ST 11388/20 unter http://register.consilium.europa.eu. 
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